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Gemeinderat

Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2019 
Wohnen im Alter Langmoos – Genehmigung Baurechtsvertrag mit 
bonainvest ag 
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An die Stimmberechtigten 

Gestützt auf Art. 17 Ziff. 5 der Gemeindeordnung vom 8. Februar 2004 unterbreiten wir Ihnen 
folgende Vorlage zur Abstimmung: 

Wohnen im Alter Langmoos – Genehmigung Baurechtsvertrag mit bonainvest ag 

Wir laden Sie ein, die Vorlage zu prüfen und Ihre Stimme über deren Annahme oder Verwerfung 
an der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2019 abzugeben. 

Aktenauflage 

Die Akten zu diesem Geschäft können bei der Infothek der Gemeindeverwaltung, Neue Dorf-
strasse 14, während den Schalteröffnungszeiten oder online unter www.langnauamalbis.ch ein-
gesehen werden. 
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Das Wichtigste in Kürze 

Mit dem Abschluss des vorliegenden Baurechtsvertrags werden auf dem Gemeindegrundstück 
Kat.-Nr. 3564 (Baurechtsparzelle Nr. 5'352) auf dem Gebiet der bisherigen Tennisplatzanlage 
neben Gewerbeflächen (Spitex, Tagaktiv) 52 Alterswohnungen im mittleren bis gehobenen Stan-
dard zu marktgerechten Mieten erstellt. Für die Abgabe des Grundstücks im Baurecht wird die 
Gemeinde Langnau am Albis ab Bezugstermin bis zum Jahr 2096 mit einem jährlichen Bau-
rechtszins von mindestens Fr. 161'152 entschädigt. Vertragspartnerin ist wie bei den Alterswoh-
nungen an der Wolfgrabenstrasse die bonainvest ag, Solothurn. Für die Aufwendungen der 
bonainvest ag für den Architekturwettbewerb und zur Entwicklung des Vorprojekts hat die Ge-
meindeversammlung vom 8. Juni 2017 einen Eventualkredit von Fr. 667'000 bewilligt. Sollte 
kein Baurechtsvertrag zustande kommen oder ein Drittinvestor berücksichtigt werden, ist die 
Gemeinde entschädigungspflichtig. 

ANTRAG 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten zu beschliessen: 

1. Dem beurkundeten Baurechtsvertrag zwischen der Politischen Gemeinde Langnau am 
Albis und der bonainvest ag, Solothurn, für den Bau von Alterswohnungen / Gewerbe-
fläche auf dem Grundstück Kat.-Nr. 3564, Haslen Langmoos – Baurechtsgrundstück 
Kat.-Nr. 5352 (5'036 m2) gemäss Mutationsplan Nr. 1606 – wird zugestimmt. 

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, geringfügige Anpassungen am Baurechtsvertrag 
vorzunehmen. 

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Hinweis 

Der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember 2019 legt der Gemeinderat zum 
Thema "Wohnen im Alter" folgende drei Geschäfte vor, welche Abhängigkeiten 
aufweisen: 

- Wohnen im Alter Langmoos – Genehmigung Baurechtsvertrag mit 
bonainvest ag (vorliegendes Geschäft) 

- Genehmigung Reglement "Subventionierung Alterswohnungen Lang-
moos" 

- Stiftung Altersheim Langnau am Albis – Genehmigung Baurechtsver-
trag 

Bitte beachten Sie, dass für jedes Geschäft ein separater Beleuchtender Be-
richt vorliegt. 

Im Falle der Ablehnung eines Geschäftes behält sich der Gemeinderat den 
Rückzug des/der nachfolgenden Geschäfte vor. 
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Beleuchtender Bericht 

1. Ausgangslage / Zielsetzung 

Die Strategie der Gemeinde Langnau am Albis für das Wohnen im Alter umfasst unter anderem 
folgende Schwerpunkte: 

- Erstellen von neuen Alterswohnungen (mittleres und gehobenes Segment, hohe Selbststän-
digkeit) auf der gemeindeeigenen Parzelle Nr. 5086 an der Wolfgrabenstrasse;  

- Beibehalten und Erweitern des Wohn- und Pflegezentrums Sonnegg auf der gemeindeeige-
nen Parzelle Nr. 3564; 

- Erstellen einer neuen Alterssiedlung (mittleres / gehobeneres Segment, höherer Bedarf an 
Betreuung und Unterstützung) in Ergänzung zum bestehenden Wohn- und Pflegezentrum 
Sonnegg auf Parzelle Nr. 3564. 

In der ersten Etappe hat die Gemeinde Langnau am Albis an der Wolfgrabenstrasse durch die 
Baurechtsnehmerin bonainvest ag für Einwohnerinnen und Einwohner im Pensionsalter 21 Al-
terswohnungen und Gewerberaum (Hausarztpraxis) ohne finanzielle Unterstützung durch die 
Gemeinde Langnau am Albis erstellen lassen.  

Mit dem Projekt "Wohnen im Alter - Langmoos" (zweite Etappe) will die Gemeinde Langnau am 
Albis auf dem Gebiet der bisherigen Tennisplätze für Einwohnerinnen und Einwohner im Pensi-
onsalter weiteren Wohnraum anbieten. Vorgesehen sind hindernisfreie Wohnungen, die wie in 
der ersten Etappe nach dem bonacasa® Bau-, Sicherheits- und Dienstleistungsstandard im 
mittleren und gehobenen Segment erstellt werden. Die Mieten für die Wohn- sowie Gewerbe-
räumlichkeiten im öffentlichen Interesse werden zu marktgerechten Konditionen festgelegt. Ein 
Teil der Wohnungen wird aufgrund eines separaten Gemeindeerlasses durch die Gemeinde ver-
günstigt. 

Die Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2017 hat den Gemeinderat ermächtigt, mit der bonain-
vest ag über die Durchführung eines Architekturwettbewerbs und zur Entwicklung des Vorpro-
jekts (inkl. Grobkostenschätzung und minimalem Baugesuch) eine Vereinbarung abzuschlies-
sen. Mit dem Abschluss dieser Vereinbarung ist die Gemeinde die Verpflichtung eingegangen, 
die bonainvest ag bis maximal zum bewilligten Eventualkredit von Fr. 667'000 zu entschädigen, 
wenn kein Baurechtsvertrag zustande kommt oder ein Drittinvestor berücksichtigt wird. 

Ende Mai 2018 hat das Preisgericht des Architekturwettbewerbs aus acht Eingaben das Projekt 
HIPPOCAMPUS der Frei Architekten AG, Aarau, als Siegerprojekt gewählt. Die Wettbewerbsbei-
träge wurden am 15./16. Juni 2018 öffentlich ausgestellt. 

2. Evaluation Baurechtsnehmerin 

Die Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungswesen findet sowohl für die Ausschreibung 
des Baurechtsvertrags als auch für die Ausschreibung eines Gesamtleistungsanbieters keine An-
wendung. 

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen, sowohl mit dem Projekt "Wohnen im Alter Wolfgra-
benstrasse" als auch mit den bereits umgesetzten Projektphasen von "Wohnen im Alter Lang-
moos", wurde die bonainvest ag als faire, vertrauenswürdige und kompetente Partnerin beur-
teilt. In der Folge wurden die Verhandlungen betreffend die Ausarbeitung des Baurechtsvertrags 
ausschliesslich mit der bonainvest ag geführt. Dabei konnte ein ausgewogenes Vertragswerk 
ausgehandelt werden, das grösstenteils auf dem bisherigen Baurechtsvertrag mit der bonain-
vest ag für das Baurechtsland Wolfgraben basiert. 

Die Baurechtsnehmerin bonainvest ag ist eine Immobilienanlagegesellschaft und eine 100 pro-
zentige Tochter der bonainvest Holding AG. Die Holdinggesellschaft umfasst weitere Tochter-
gesellschaften (siehe Ziffer 3.2). Sie realisiert Überbauungen mit Wohnungen nach dem bo-
nacasa-Konzept an zentrumsnahen Lagen. bonacasa steht für hindernisfreie Wohnungen, wel-
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che mit einem Sicherheitskonzept ausgerüstet sind und den Bezug von individuellen Dienstleis-
tungen ermöglichen. Die Aktionäre der bonainvest ag sind zum grossen Teil Vorsorgeeinrich-
tungen, unter anderen auch die Pensionskassen von Coop und Migros. 

3. Projekt / Konzept 

3.1 Bauprojekt 

Basierend auf dem rechtskräftig bewilligten Bauprojekt der Frei Architekten AG, Aarau, werden 
neben Gewerbeflächen (Spitex, Tagaktiv) 52 komfortable altersgerechte hindernisfreie Wohnun-
gen errichtet. Folgender Wohnungsmix ist vorgesehen: 1 ½- (12 x), 2 ½- (16 x), 3 ½- (18 x), 
4 ½- (4 x) und 5 ½-Zimmerwohnungen (2 x) und ein Ferienzimmer. Möglich sind geringfügigere 
Projektanpassungen, welche sich aus der Detailplanung des Bauprojektes ergeben. 

Projekt Frei Architekten AG, Aarau - Ansicht Nordost 

Projekt Frei Architekten AG, Aarau - Ansicht Südwest
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3.2 Dienstleistungskonzept / Zeitablauf 

Bezüglich des Angebots von Dienstleistungen sollen Synergien im Zusammenhang mit dem 
Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg und den bereits gebauten Alterswohnungen Wolfgra-
benstrasse genutzt werden. Dazu sind zwei gedeckte Verbindungen zwischen dem Neubau und 
dem bestehenden Wohn- und Pflegezentrum Sonnegg zu schaffen (gemäss Vorprojekt eine of-
fene Passerelle im südlichen Bereich sowie eine geschlossene, wärmegedämmte Passerelle im 
nördlichen Bereich). Gemäss Baurechtsvertrag ist dieses Konzept während der gesamten Dauer 
des Baurechts einzuhalten. 

Im Neubau der Alterswohnungen werden der Spitex-Stützpunkt sowie die Räume für "Tagaktiv" 
(geführte Tagesstruktur zur Entlastung pflegender Angehörigen) der Gemeinde Langnau am Al-
bis integriert. Die räumlichen Anforderungen an den Spitex-Stützpunkt wurden von der Ge-
meinde, diejenige für die Räume für "Tagaktiv" von der Stiftung Altersheim Langnau am Albis 
vorgegeben und im Projekt planerisch umgesetzt. 

Eine Wegverbindung mit Brücke auf der Nordseite des Grundstücks über das Dorfbachtobel zu 
den Alterswohnungen an der Wolfgrabenstrasse ist nicht Gegenstand dieses Projekts, kann aber 
später durch die Gemeinde als Option separat realisiert werden. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Wohnungen zwischen Herbst 2023 und Frühling 
2024 bezugsbereit sein werden. Die Vermietung erfolgt durch die bonainvest ag (Eigentümerin 
der Gebäude), der Betrieb des Sicherheitskonzepts und die Vernetzung mit den Dienstleistern 
über die bonacasa AG (Dienstleisterin). Sowohl die Eigentümerin als auch die Dienstleisterin sind 
100 prozentige Tochterunternehmen der bonainvest Holding AG. Das freiwillige Serviceangebot 
der bonacasa AG wird im Anhang B beschrieben. Weitere Informationen zur Wohnungsreserva-
tion, den Bauprojektplänen und der Investorin/Betreiberin sind dem Anhang A zu entnehmen.

3.3 Baurechtsvertrag 

Der Baurechtsvertrag zwischen der Gemeinde Langnau am Albis und der bonainvest ag betrifft 
die im nachstehenden Plan bezeichnete Fläche (Baurechtsgrundstück Kat.-Nr. 5352). Das Grund-
stück vis-à-vis des Wohn- und Pflegezentrums Sonnegg ist ideal gelegen. Es ermöglicht in Zu-
kunft, Synergien bei den Serviceleistungen (Pflegeleistungen, Mahlzeiten, etc. vom Wohn- und 
Pflegezentrum Sonnegg, Spitex-Dienstleistungen, bonacasa®-Dienstleistungen usw.) zu nutzen. 
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Baurechtsparzelle Nr. 5352: 5036 m2

Die wichtigsten Bestimmungen des Baurechtsvertrags sind: 

Bemerkungen  
( Bestimmung Baurechtsvertrag – siehe Anhang C)

- Vertragspartnerin: bonainvest 
AG, Solothurn 

- 

- Zweck: Mietwohnungen / 
Gewerbefläche (Spitex, 
Tagaktiv) im mittleren bis 
gehobenen Standard  

 (Ziffer I) 

- Grundstück: Kat.-Nr. 5352, 
5'036 m2

- zugeteilt im Verwaltungsvermögen 

- Baurechtszins:  
Referenzzinssatz x Basislandwert 

- aktuell Referenzzinssatz von 1,5 % plus 1 % 
Zuschlag = 2,5 % 

- Basislandwert Fr. 8'057'600 (Fr. 1'600 / m2) 
gemäss Schätzungsgutachten 

- Baurechtszins aktuell: Fr. 201'440 
- mit Anpassungsbestimmungen 
 (Ziffer III/2.2) 

- Vertragsdauer bis 16. August 
2096  

abgestimmt auf den Ablauf des Baurechts auf dem 
Grundstück Kat.-Nr. 5086 (Alterswohnungen 
Wolfgrabenstrasse) 
 (Ziffer III/1.1) 

- Nutzungsrecht Dachfläche Ziff III/1.3 Option Photovoltaikanlage 

- Heimfallentschädigung: 100 % 
des Zustandswertes 

 (Ziffer III/5.2) 

- Vermietungsbestimmungen - Die Alterswohnungen sind zu marktgerechten 
Mietzinsen zu vermieten. 
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Bemerkungen  
( Bestimmung Baurechtsvertrag – siehe Anhang C)

- Bei der Vermietung der im Baurecht erstellten 
Wohnungen sind in erster Priorität Langnauer 
Einwohnerinnen/Einwohner (seit mindestens fünf 
Jahren steuerlicher Wohnsitz in Langnau am Albis) 
und Rückkehrerinnen/Rückkehrer (früher 
mindestens zwanzig Jahre in Langnau wohnhaft und 
steuerpflichtig), welche im Pensionsalter und / oder 
Bezüger einer Teil-/Invalidenrente der 
Eidgenössischen Invalidenversicherung sind, zu 
berücksichtigen. In zweiter Priorität sind auswärtige 
Pensionierte von in Langnau am Albis wohnhaften 
Personen zu berücksichtigen. Zudem sind die 
üblichen Anforderungen an Mieterinnen und Mieter 
zu erfüllen. 

- Die Baurechtsgeberin und die Baurechtsnehmerin 
entscheiden gemeinsam über die Zuweisung resp. 
Vermietung von Wohnungen mit Subventions-
möglichkeiten. 

- In der nachfolgenden Tabelle sind die voraussichtli-
chen Anfangsmietzinse, basierend auf den Berech-
nungsgrundlagen des Baurechtsvertrags mit einer 
Genauigkeit von +/- 5 %, definiert. Eine genauere 
Aussage zur Höhe der Mietzinse ist wegen der noch 
nicht erfolgten Detailplanung des Bauprojekts zum 
heutigen Zeitpunkt nicht möglich. 

- Verpflichtung der Gemeinde betreffend Spitex 
(Mietvertrag) und Tagaktiv (Garantie) 

 (Ziffer V/4.) 

Wohnungsverteilung Wohnfläche ca. voraussichtliche Netto-
Mietzinse in Fr.
(Änderungen gemäss Baurechtsver-
trag vorbehalten)

12 1½-Zimmer-Wohnungen 49 m2 ab ca. 1'350 exkl. NK 
16 2½-Zimmer-Wohnungen 63 m2 ca. 1'690 exkl. NK 
18 3½-Zimmer-Wohnungen ab 77 m2 ab ca. 2'050 exkl. NK 
4 4½-Zimmer-Wohnungen 105 m2 ca. 2'700 exkl. NK 
2 5½-Zimmer-Wohnungen ab 144 m2 ab ca. 4'200 exkl. NK 

Bemerkungen  
( Bestimmung Baurechtsvertrag – 
siehe Anhang C)

- bewilligtes Bauprojekt der Frei Architekten AG, 
Aarau 

 (Ziffer III/1.2) 

- Anschlusspflicht an den Wärmeverbund 
Schwerzi 

 (Ziffer III/1.2) 

- Festlegung Baubeginn und Bezugsbereitschaft  (Ziffer V.1) 

- Kosten Altlasten zulasten Gemeinde 
 (Ziffer V/6) 

- Übernahme Kosten für baubewilligtes Projekt  (Ziffer V.7)

Der genaue Wortlaut des Baurechtsvertrags ist im Anhang C aufgeführt.  
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4. Rechtsgrundlagen / Finanzielles / Altlasten 

Gemäss Art. 17 Ziff. 5 der Gemeindeordnung ist für die Einräumung des Baurechts im Wert von 
über 1,2 Mio. Franken (Basis Landwert) die Gemeindeversammlung zuständig. Das Grundstück 
verbleibt mit einem Anlagewert von Fr. 0 weiterhin im Verwaltungsvermögen. 

Der Kredit von Fr. 667'000 für die bereits eingegangene Eventualverpflichtung gegenüber der 
bonainvest ag für Kosten des Architekturwettbewerbs und die Entwicklung des Vorprojekts 
wurde an der Gemeindeversammlung vom 8. Juni 2017 bewilligt. In Ziff. V/4 des Baurechtsver-
trags verpflichtet sich die Gemeinde zum Abschluss eines Mietvertrages von mindestens fünf 
Jahren zu einem marktgerechten Mietzins für die im Projekt für ihre Spitex-Dienste geplante 
Fläche (Jahresmiete Fr. 53'500 exkl. NK plus Parkplätze) und garantiert die Mietkosten des 
Wohn- und Pflegezentrums Sonnegg während fünf Jahren für die im Projekt vorgesehene Fläche 
für das Tagaktiv (Jahresmiete Fr. 33'500 exkl. NK). Die Flächen werden standardmässig ausge-
baut (ohne Mobiliar) zur Verfügung gestellt. 

Aufgrund der aktuellen Zinssituation beträgt der Baurechtszins Fr. 201'440 (2,5 % von 
Fr. 8'057'600). 

5. Folgen bei Ablehnung der Vorlage 

Das Bauprojekt ist baubewilligt und der Baurechtsvertrag ist bereits beurkundet worden, damit 
der Gemeindeversammlung eine Vorlage unterbreitet wird, welche auch vollzogen werden kann. 
Die Gemeindeversammlung hat die Möglichkeit, den vorliegenden Baurechtsvertrag anzuneh-
men, abzulehnen oder zurückzuweisen. Im Falle der Zurückweisung hat die Gemeindeversamm-
lung klar festzulegen, wie der Vertrag zu ändern ist, damit er bei der erneuten Vorlage die Zu-
stimmung findet. 

Lehnt die Gemeindeversammlung die Genehmigung des Baurechtsvertrags ab, muss die Ge-
meinde Langnau am Albis die Baurechtsnehmerin für bereits erbrachte Drittleistungen mit ma-
ximal Fr. 667'000 entschädigen. In diesem Fall steht es der Gemeinde Langnau am Albis offen, 
eine andere Vertragspartnerin – wenn möglich mit Überbindung des bisherigen Projekts inkl. 
Kosten – zu suchen. 

6. Schlussbemerkungen 

Mit dem Abschluss des Baurechtsvertrags kann die seit längerer Zeit zum Ziel gesetzte 
zweite Etappe von Alterswohnungen realisiert werden. Synergieeffekte mit den Dienstleistungen 
(neu ergänzt mit Tagaktiv) des Wohn- und Pflegezentrums Sonnegg, dem Wohnen im Alter an 
der Wolfgrabenstrasse sowie der Spitex können genutzt werden. Mit den Unternehmen der 
bonainvest Holding AG erfolgen die Projektrealisierung und der Betrieb einheitlich und direkt 
durch eine in diesem Marktsegment führende Gesellschaft. Mit den Bestimmungen im Baurechts-
vertrag sind die Interessen der Gemeinde Langnau am Albis sichergestellt und ein jährlich wie-
derkehrender Baurechtszins wird auf dem bisher finanziell "brach" liegenden Grundstück erwirt-
schaftet. Für viele Langnauerinnen und Langnauer wird eine attraktive Chance geboten, in der 
dritten Lebensphase ein neues und attraktives Zuhause zu finden.  

7. Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission (RPK)

Die RPK hat die Vorlage geprüft und für in Ordnung befunden. Die finanzrechtliche Zulässigkeit 
und die finanzielle Angemessenheit sind eingehalten. 

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, der Vorlage im Sinne des Gemeinderates zuzu-
stimmen. 
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Gemeinderat Langnau am Albis 

Reto Grau Adrian Hauser 
Präsident Gemeindeschreiber 
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Anhang A – Wohnungsreservationen / weitere Informationen 

- Interessierte Personen können sich bis zum Start der Vermietung der Wohnungen durch die 
bonacasa AG bei der Gemeinde Langnau am Albis, Abteilung Gesundheit und Sicherheit mel-
den (gesundheit@langnau.ch, Tel. 044 713 55 22, unter Angabe von Name und Adresse). 

- Pläne und Visualisierungen zum Bauprojekt sind im Gemeindehaus (Korridor im Unterge-
schoss) während den ordentlichen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung einsehbar. 

- Für weitere Informationen zur bonainvest AG, zur bonacasa AG sowie deren Produkte wird 
auf die Webseiten www.bonainvest.ch und www.bonacasa.ch verwiesen. 
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Anhang B – Serviceangebot von bonacasa AG 

Die Gesellschaft wird älter. Das beweist die demographische Entwicklung. Es gibt immer mehr 
Singles. Das beweist die Bevölkerungsstatistik. Die Technik dringt in immer mehr Lebensberei-
che vor. Das beweist das eigene Verhalten. Die Alterung, die Singularisierung und die Durch-
dringung der Technologie sind Haupttreiber für einen Trend, der von führenden Zukunftsfor-
schungsinstituten gar als Megatrend bezeichnet wird: Living Services respektive Wohnen mit 
Services.  

Zusammengefasst geht es darum, dass das Wohnen mit individuell passenden Dienstleistungen 
sicherer, komfortabler und zeitgeistiger gestaltet wird. Ältere Menschen profitieren beim Wohnen 
mit Services vor allem von Sicherheit und der Tatsache, dass dank passenden Dienstleistungen 
der Gang ins Altersheim weit hinausgeschoben oder gar verhindert werden kann. Eine Tatsache, 
die auf der einen Seite die öffentlichen Finanzen und Ressourcen entlastet und andererseits ein 
langes, autonomes Wohnen in den eigenen vier Wänden erlaubt. 

Die in Solothurn domizilierte bonacasa AG ist Pionierin im Bereich von Wohnen mit Services. Die 
Muttergesellschaft bonainvest Holding AG entwickelt und baut seit über 20 Jahren barriere- und 
schwellenfreie Wohnungen, die bonacasa betreibt und vernetzt. Letzteres ist wortwörtlich zu 
nehmen: bonacasa verknüpft Baudetails, Sicherheit, Dienstleistungen und Haustechnologieele-
mente zu einem Wohnerlebnis, das die einleitend beschriebenen Bedürfnisse der Zielgruppen 
wie Sicherheit, autonomes Wohnen und Komfort zu ökonomisch vorteilhaften Bedingungen be-
friedigt. Die Kundinnen und Kunden kommen in den Genuss von individuell passendem Resi-
denzwohnen in den eigenen vier Wänden zu sehr viel günstigeren Preisen als bei klassischen 
Anbietern. 

Das Serviceangebot von bonacasa kann je nach Wunsch via Smartphone, Tablet-PC, Computer, 
Telefon, 7x24h-Alarm- und Servicezentrale oder persönlich zuständigen bonaConcierges bestellt 
werden. 
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Anhang C – Baurechtsvertrag 




































